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In der (alten) ASchO, 20. Auflage aus dem Wingen Verlag Essen, heißt es auf Seite 110: 
 

 
Erläuterungen: 
 

 
 
Die zu den Fachleitern gemachten Aussagen gelten nach Aussage von Rechtsexperten  
auch für Schwerbehindertenvertretungen, Personalräte usw. 
Die an der Schule zu leistenden Pflichtstunden bestimmen also das Maß 
der außerunterrichtlichen Tätigkeiten. 
Diese Rechtsauffassung wurde in der Änderung der ADO vom 30.11.2014 nun schriftlich 
fixiert: 
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